
GESCHÄFTSORDNUNG  

des Kreisvorstands Esslingens 

 

1. Der Kreisvorstand trifft sich regelmäßig, mindestens einmal im Monat.  

2. Die Sitzungen des Kreisvorstandes leitet der/die Vorstandssprecher*in oder 

der/die Stellvertreter*in. Das Protokoll der Sitzung wird in rotierender 

Reihenfolge von allen Mitgliedern des Vorstandes, außer dem jeweils Leitenden 

der Sitzung, verfasst. Das Protokoll soll nach fünf Tagen dem/der 

Vorstandssprecher*in zugesendet und durch diese*n nach weiteren zwei Tagen 

an den erweiterten Verteiler (Kreisvorstand, Ortsvorstände, 

Mandatsträger*innen und Funktionsträger*innen des Kreisverbandes 

Esslingens) gemailt werden.        Das Protokoll ist bei der nächsten 

Vorstandsitzung zu beschließen und zu bestätigen. Eventuelle Ergänzungen 

oder Korrekturen sind im Folgeprotokoll?   festzuhalten. 

3.  Der Kreisvorstand ist beschlussfähig bei einfacher Mehrheit, davon müssen 

entweder der/die Vorstandssprecher*in oder der/die Stellvertreter*in oder der/die 

Schatzmeister*in anwesend sein. 

4. Die Sitzungen des Kreisvorstandes werden vom Vorstandssprecher*in oder 

dessen Stellvertreter*in vorbereitet, im Ausnahmefall vom/von der 

Schatzmeister*in.  

5. Die Tagesordnung der Sitzungen des Kreisvorstandes sind den 

Vorstandsmitgliedern spätestens drei Tage vor der Sitzung in schriftlicher Form 

bekannt zu machen. Vorschläge für die Tagesordnung können von allen 

Vorstandsmitgliedern bis 5 Tage vor der Sitzung dem/der Sprecher*in  mitgeteilt 

werden. 

6. Die Beratungen des Kreisvorstandes sind parteiöffentlich.  
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7. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen bei vertraulichen, sensiblen Zahlen, 

Daten, Angaben und Sachverhalten keine Namen von Mitgliedern im Protokoll 

genannt werden. Während dieser Beratungen werden Teilnehmer*innen der  

 

 

Sitzung, welche dem Vorstand nicht angehören, zeitweilig von der Sitzung 

ausgeschlossen. 

8. Über Finanzausgaben bis zu 100 Euro kann der/die Schatzmeister*in individuell 

entscheiden. Der Kreisvorstand wird darüber vom Schatzmeister informiert 

9. Dem Kreisvorstand wird monatlich ein Bericht über die aktuelle Finanzlage 

vorgelegt. 

10.  Ein*e Vertreter*in der Linksjugend Esslingen [´solid] hat Stimmrecht im 

Vorstand 

September 2018  

geändert: 18.10.2019 

DIE LINKE. Esslingen  

  

 


